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S i t z u n g s v o r l a g e  
 

 
Gemeinderatssitzung vom: 29.01.2024 
 

 öffentlicher Teil      nicht öffentlicher Teil 
 
TOP Nr. 2:  Windpark Bingen  

 – Grundsatzbeschlüsse zur Beteiligung am Windpark Bingen 
 

 

 

Der Gemeinderat wurde in der Klausurtagung vom 07.10.2023 über die grundsätzlichen Mög-

lichkeiten an der Wertschöpfung des Windpark Bingen teilzuhaben, informiert. In der Folge 

sollen nun die Voraussetzungen geprüft werden, ob die Gründung einer Betreibergesellschaft 

und die Ausübung der Option zur Beteiligung an dem von der Firma Alterric GmbH geplanten 

Windpark, die über den Kooperationsvertrag mit der Firma Alterric GmbH gesichert wurde, in 

Anspruch genommen werden soll. Dies soll mehrstufig erarbeitet werden.  

 

In der ersten Stufe soll das grundsätzliche Interesse an der Übernahme von bis zu vier Wind-

rädern gestärkt werden. Alle künftigen Modelle fußen jedoch darauf, dass sie kommunalrecht-

lich zulässig sind. Deshalb ist auf jeden Fall die Aufsichtsbehörde mit in diese Phase einzu-

binden 

 

 

Deshalb ergehen folgende Beschlussvorschläge:  

 

1. Der Bürgermeister wird beauftragt, eine Projektvorstellung zu erarbeiten, die der 

Rechtsaufsichtsbehörde ermöglicht, in einem ersten Sondierungsgespräch zu klären 

ob die Voraussetzungen für die Gründung einer kommunalen Betreibergesellschaft 

dem Grunde nach gegeben sind und dem keine grundsätzlichen Hinderungsgründe 

entgegenstehen.  

 

Die folgenden Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt, dass das Sondierungsgespräch erge-

ben hat, dass der Gründung einer kommunalen Betreibergesellschaft keine grundsätzlichen 

Hinderungsgründe entgegenstehen: 

 

2. Der Bürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, mit der Alterric GmbH über die 

Bedingungen zur Ausübung der Option zu verhandeln, damit die wirtschaftlichen 

Grundlagen für die weiteren Schritte belastbar eingeschätzt werden können. 
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3. Der Bürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, den Auftrag für die Erarbeitung 

einer tragfähigen Finanzierungsstruktur zu erteilen. Diese muss alle Grundlagen und 

Informationen enthalten, die es dem Gemeinderat ermöglichen, festzulegen, in wel-

chem Umfang die Option zur Übernahme der Windenergieanlagen ausgeübt werden 

soll. Dies beinhaltet insbesondere alle wirtschaftlichen Aspekte und die damit ver-

bundenen Risiken. 

 

4. Der Bürgermeister wird ermächtigt und beauftragt, den Auftrag für die Erarbeitung 

einer geeigneten rechtlichen Struktur für die kommunale Betreibergesellschaft zu er-

teilen. Dies soll auch die relevanten steuerrechtlichen Aspekte beinhalten. 

 

5. Der Bürgermeister stellt die Ergebnisse dem Gemeinderat vor, damit dieser eine Ent-

scheidung über die Umsetzung fällen kann. 

 

6. Für die rechtliche Beratung der Gemeinde zu o.a. Punkten wir das Beratungsunter-

nehmen Sterr-Kölln & Partner beauftragt. 

 

 

 

 

 

 

Bingen, 16.01.2024 

 

 

Jochen Fetzer 

Bürgermeister 


